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WER IST DAFÜ R ZÜSTA NDIG? 

Ihr Kind in guten Händen 
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Fax:    030 20603995-8 

E-Mail:  kontakt@havelkids.de 

Allgemeine Informationen zum 
Datenschutz fu r Einrichtungsleitungen, 
MitarbeiterInnen und Eltern der   
HAVEL-KIDS Kinderbetreuung gGmbH 

Besteht ein Verdacht auf Gefährdung des Kindeswohls 

ist eine insoweit erfahrene Fachkraft zur Einschätzung 

der Risikobewertung einzubeziehen. Diese Bewertung 

ist mit den Eltern zu erörtern. Ein Datenaustausch mit 

externen Stellen darf grundsätzlich nicht ohne Einwilli-

gung der Eltern vorgenommen werden, mit Ausnahme 

von einem akuten Fall der Gefährdung. Zu beachten 

sind die Vorschriften aus dem SGB VIII. 

Datenschutz ist Leitungsaufgabe! Es sind technische 

und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die 

geeignet sind die Daten zu schützen. Wichtig ist, dass 

Zugriffsrechte klar geregelt sind und jeder nur Zugriff 

auf die Daten hat, die für die jeweilige Tätigkeit benö-

tigt werden. Nachdem ein Kind die Einrichtung verlas-

sen hat, müssen die Daten in der Regel gelöscht oder 

vernichtet werden.  

Für Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an 

die Datenschutzbeauftragte der  

HAVEL-KIDS Kinderbetreuung gGmbH:  

datenschutz@havelkids.de.  

RECHT AÜF AÜSKÜNFT  

Den Eltern steht ein Recht auf Auskunft über die perso-

nenbezogenen Daten zu, die zu ihrer Person gespeichert 

wurde. Sorgeberechtigte Elternteile haben zudem auch 

einen Auskunftsanspruch bezüglich der Daten ihres Kin-

des. Nicht sorgeberechtigte Elternteile haben über diese 

Daten kein Recht auf Auskunft gegenüber der Einrich-

tung. Vorsicht ist stets geboten bei telefonischen Anfra-

gen.  

WEITERGABE DER DATEN AN EINEN AN-
DEREN TRA GER ODER DIE SCHÜLE  

Die Weitergabe an einen anderen Träger, um Mehrfach-

meldungen zu erkennen, ist nur mit Einwilligung der 

Eltern möglich. Auch eine Datenweitergabe an eine 

künftige Schule ist an eine Einwilligung geknüpft. Es gilt 

auch hier der Grundsatz der Datensparsamkeit. Es dürfen 

nicht mehr Daten als nötig weitergegeben werden.  

VERDACHT AÜF KINDESWOHL-
GEFA HRDÜNG 
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DATENSCHÜTZ ALS GRÜNDSATZFRAGE 

WAS SIND PERSONENBEZOGENE DATEN? 

Zweck des Datenschutzes ist es, den Einzelnen davor zu 

schützen, dass er durch den Umgang mit seinen perso-

nenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht 

beeinträchtigt wird. Im Zentrum der EU Datenschutz 

Grundverordnung stehen 7 Grundsätze zur rechtskon-

formen Speicherung und Verarbeitung personenbezo-

gener Daten. Sie werden nach folgenden Prinzipien 

erhoben: 
 

 Prinzip der Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu 

und Glauben, Transparenz 

 Prinzip der Zweckbindung 

 Datenminimierung 

 Richtigkeit 

 Speicherbegrenzung 

 Integrität und Vertraulichkeit 

 Rechenschaftspflicht 

WANN DÜ RFEN DIESE DATEN ERHOBEN 
WERDEN? 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über per-

sönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten 

oder bestimmbaren natürlichen Person. Dazu gehören 

unter anderem: Namen, Geburtsdatum, Adresse, Beruf, 

Einkommen, Krankheiten, Religion, Aufzeichnungen über 

Fähigkeiten und Verhaltensmerkmale, Fotos etc.. 

Personenbezogene Daten von Kindern und Eltern dür-

fen nur erhoben werden, wenn ein Gesetz dies erlaubt 

oder eine Einwilligung vorliegt. Eine Kinder– und Ju-

gendhilfeeinrichtung darf personenbezogene Daten 

erheben, wenn diese Daten zur Erfüllung der Erzie-

hungsaufgabe der Einrichtung erforderlich sind. 

VERO FFENTLICHÜNG VON FOTOS 

Fotos von Kindern bedürfen der Einwilligung der Eltern. 

Wenn ein Fotograf in die Kindertagesstätte kommt, sind 

Eltern darüber zu informieren. Die Mitarbeiterinnen sind 

dafür zuständig, dass nur die Kinder fotografiert werden, 

deren Eltern vorab eingewilligt haben.  Auch die Weiter-

gabe von Fotos an die Eltern bzw. das Einstellen in Inter-

net erfordert die konkrete Einwilligung der Eltern. 

WELCHE DATEN DÜ RFEN ERHOBEN WERDEN? 

In erster Linie dürfen also folgende Daten erhoben wer-

den: 
  

 Name, Geburtstag, Anschrift des Kindes 

 Namen und Anschrift(en) der Eltern, sowie 

Telefonnummern, unter denen sie auch im 

Notfall erreichbar sind 

 Daten  über den Hausarzt zur Verständigung im 

Notfall 

 Krankheiten oder Allergien, die bekannt sein 

sollten, um ggf. angemessen reagieren zu kön-

nen 

 Datum der letzten Tetanusimpfung 

 Angaben zu Geschwister, sofern die Gebühr 

davon abhängt 

 Konfession 

  

Die Erhebung weiterer Daten bedarf stets einer konkre-

ten Einwilligung. Die Eltern müssen dann auch über den 

Zweck der Datenerhebung aufgeklärt werden. Es gilt der 

Grundsatz der Datensparsamkeit. 

 

Beobachtungsdokumentationen bezüglich der Kinder 

werden regelmäßig durch Mitarbeitende zur Dokumen-

tation ihrer Tätigkeit angefertigt. Sofern weitere  Doku-

mentationen über den Bildungs– und Entwicklungsstand 

der Kinder angelegt werden, muss dies mit den Eltern 

abgestimmt werden. Die Eltern dürfen jederzeit wider-

sprechen.  

  

Das Einkommen der Eltern darf durch den Träger abge-

fragt werden, wenn es für die Berechnung des Beitrags 

notwendig ist. Dem Mitarbeitenden, der für die Abrech-

nung zuständig ist, sollte dann lediglich die Beitragsstufe 

mitgeteilt werden.  

WER MÜSS  DIE EINWILLIGÜNG ER-
KLA REN?  

Die Einwilligung hängt von der Einwilligungsfähigkeit ab 

und muss daher bei Kleinkindern von den Eltern erfol-

gen. Je massiver der Grundrechtseingriff ist, also je mehr 

die Privatsphäre des Kindes betroffen ist, desto eher 

sollte die Einwilligung von beiden Elternteilen eingeholt 

werden, sofern beide Elternteile das gemeinsame Sorge-

recht innehaben.  Hat ein Elternteil das alleinige Sorge-

recht, so ist nur dessen Einwilligung maßgeblich.  

WIE MÜSS EINE EINWILLIGÜNG AÜS-
SEHEN?  

Die Erklärung sollte so eindeutig wie möglich formuliert 

sein. Eine Einwilligung kann nämlich nur für einen be-

stimmten Zweck erteilt werden. Wirksam ist sie nur 

dann, wenn Sie freiwillig abgegeben wurde. Die Erklä-

rung ist schriftlich abzugeben und kann jederzeit wider-

rufen werden.  

WAS IST DAS DATENGEHEIMNIS? 

Daten, die Mitarbeitende von Eltern oder Kindern erfah-

ren oder durch Beobachtungen erlangt haben, müssen 

stets vertraulich behandelt werden und dürfen grund-

sätzlich nicht weitergegeben werden. Alle Mitarbeiten-

den sind auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das 

Datengeheimnis gilt auch für Praktikanten und Auszubil-

dende, ebenso wie für hospitierende Eltern. Das Daten-

geheimnis gilt auch noch nach Beendigung der Tätigkeit. 

Die entsprechenden Personen sind schriftlich auf das 

Datengeheimnis zu verpflichten.  


